Anlage 1 a

 Evangelische Landeskirche in Württemberg

URKUNDE

ÜBER DIE BERUFUNG IN DAS AMT DES DIAKONS

Im Auftrag der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wurde heute

im Gottesdienst der (Kirche, Ort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

gemäß § 4 Diakonen- und Diakoninnengesetz in das Amt des Diakons berufen. Er 

hat dabei vor Gott und der christlichen Gemeinde die damit verbundenen 

Verpflichtungen übernommen und diese mit den folgenden Worten bestätigt:

„Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, 

mein Amt als Diakon zu führen und mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus 

Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt werde. Ich will meinen Dienst als Diakon im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun.“

Mit seiner daraufhin erfolgten Berufung wurde öffentlich bestätigt, dass ihm die Rechte und Pflichten eines Diakons nach dem Diakonen- und Diakoninnengesetz der Evangelischen Landeskirche in Württemberg übertragen sind.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Der/Die mit der Einführung Beauftragte:                    Der Diakon:







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Der Landesbischof:





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

